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«s- 22. Samstag dru ö. Juni

Abonnementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjährt.: Fr. 4. SO.

Vierteljahr!. : Fr. 2. 2S.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjährl.: Fr. S. —

Vierteljahr!. : Fr. 2. 90.

Für das Ausland:

Schweizerische

Archen-Zeitung.

1««2.

Sinrücknngsgebühr
10 Cts. die Petitzeile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint jeden S a m st a g
1 Bogen stark mit monat-
licher Beilage des „Schweiz.

Pastorat-Blattes."

Halbjährl.: Fr. 6 30
Briefe und Gelder

franco.

-f- Se. Gn. He. ssarl Ich. Greith,
Bischof von St. Gallen

und die kirchliche Lage des Kantons in den

Dreissiger.Iahren.
(Fortsetzung.)

Nachdem Herr Greith in seinen „All-
gemeinen Grnndzügen" die Tendenzen der

sog. „kirchlichen Bewegungspartei" unter
dem sanctgallischen Klerus im Allgemei-

neu gekennzeichnet, behandelt er einen,

damals vielbesprochenen Einzelfall:
„Aber nicht nur die Synoden nnd Zei-

tungen sollten als Mittel dienen, die

neue Kirchenresorm durchzusetzen, auch

der Lehrstuhl der Kanzel sollte nun

für diesen einen Zweck gewonnen wer-
den; man kündigte es offen nnd unver-

holen an: vor allem sei das Volk für
die zeitgemäßen Neuerungen zu gewin-

nen und gehörig aufzuklären; auf der

Kanzel müssen nun die Gebrechen des

alten Kirchenlhums aufgedeckt, und von
da aus der Krieg gegen das Stabilitäts-

System der kirchlichen Behörden geführt
werden." —

Unter solchen Umständen und Zeichen

der Zeiten bestieg Priester Alois Fuchs

aus Schwyz (seil 1828 Professor der

untern lateinischen Schulen zu Rappers-

wyl) die Kanzel am 13. Mai 1832,

nnd hielt unter sichtbarer Aufregung

seiner Zuhörer seine Predigt: „Ohne

Christus kein Heil in der Kirche" ; worin

er zusammenhanglos und dürftig, aber

kühn und verwegen, das ganze Reform-

Projekt der Bewegungsparlei dem gläu-

bigen Volke als Lehre und Bedürfniß

der Kirche vortrug und anpries. — Es

lag nun in dem Rechte und der Pflicht

der bischöflichen Behörde, zu untersuchen,

worin das reine Christenthum und Kir-

chenthum bestehe, welches, als wäre es

von Hrn. Fuchs in seiner Predigt zuerst
entdeckt und aufgefunden worden, von
den radikalsten Blättern vornherein war
angepriesen worden. Gottesgelehrte des

In- und Auslandes fanden, daß Alois
Fuchs in dieser Predigt gerade summa-
risch jene falschen Lehren ausgesprochen,

welche das Verhältniß zwischen Bischof
nnd Klerus seit Jahren unter uns ver-
rückt, die Geister verwirrt und zur Un-

ordnung das Meiste beigetragen haben;
sie fanden mit der bischöflichen Behörde,
daß das neue Chrill-nthum und Kirchen-
thun, weder mit dem Glauben noch mit
der Verfassung und Disziplin des alten
sich vertrage, sondern Lehren enthalte,
welche die gegenwärtige Negierung und

Ordnung der Kirche von Grund aus

zerstören müssen, wäre es ihnen möglich,

sich in der Kirche zu verallgemeinen. —
Denn darin erklärt der Verfasser: daß

die Kirche eine Republik sei, worin Frei-
heit und Gleichheit Aller herrsche; darin
erklärt er den wesentlichen Unterschied,

der nach dem Glauben der Kirche zwi-
sehen den Priestern und Laien obwaltet,
als einen pfäffischen, von dem das Chri-
stenthnm nichts wisse, da Alle nach ihm
ein priesterliches Volk seien; darin stellt
er die reine repräsentative Verfassung
als die Grundverfassnng der Kirche auf,
die wieder eingeführt werden müsse; zu-
folge vieser kirchlichen Demokratie läug-
net er die wesentlichen Rechte des Epis-
kopats in der Kirchenregierung, indem

er sie auf Klerus und Volk zugleich aus-
dehnt; darin verstößt er sich gegen den

römischen Stuhl und seine Rechte in der

Regierung der allgemeinen Kirche; will
eine wesentliche Reform in den allerwich-
tigsten Theilen des Katholizismus im

Volksunterricht, Kult, Liturgie, Disziplin
und selbst in der Hierarchie durchsetzen;

will den Kult umgestalten und die li-
turgische Sprache abändern; darin er-

klärt er die ewigen Gelübde für unstatt-
haft und ethisch verwerflich, und die kirch-

lich vorgeschriebene Ehelosigkeit der katho-

lischen Priesterschaft, so wie das Gesetz

des Fastens, als der Menschenbestim-

muug und der heiligen Schrift zuwider-
laufend.

Das Irrige und Gefährliche dieser

Lehren wurde in den „Grundsätzen der

beabsichtigten Kirchenreform" hinreichend

nachgewiesen. Auf alle jene gründlichen
Erörterungen haben unsere Gegner bis-

her nichts geantwortet, was einer wissen-

schaftlichen Widerlegung werth gewesen

wäre, und die kirchliche Censur steht

ihnen noch immer in ungeschwächter Kraft
gegenüber. Es mußte dem ruhigen Be-

urtheiler bald einleuchten, daß es der

Bischof nicht blos mit der Beurtheilung
einiger zweideutigen Sätze und ihres Ver-
fassers zu thun habe, sondern mit der

Verdammung eines bereits ausgebildeten

antikirchlichen Systems, das auf den Um-

stürz der bestehenden Kircheuveriassung
losgehe, und auf demokratischer Grund-
läge eine neue Kirchenregicrung einzu-
führen strebe, in welcher neue kirchliche

Gerichtsinstanzen: Dekanat, Ordinariat
und Synodalrecht, die man im kanoni-

scheu Rechte vergebens in solcher Ord-

nung nachsucht, in der Synode des Pres-

byteriums der gesetzgebende Rath, und

aus demselben die ausübende Gewalt in
Bischof und Ordinariat von unten nach

oben aufgestellt und eingesetzt werden

sollte. Auf dieser Grundlage sollte als-

dann die zeitgemäße wesentliche Reform
der Kirche in ihren wichtigsten Theilen
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vor sich gehen, die Klöster reformirt und

die Emanzipation der Priester von der

kirchlichen Knechtschaft des cölibatären

Lebens durchgekämpft werden.

Der unglückliche Priester wurde von

seinem Oberhirten zur Rechenschaft ge

zogen; er erklärte die antikatholischen

Sätze vielfach im katholischen Sinne, d. h.

er gebrauchte jene Kunstgriffe und Mit-
tel, welche von jeher nenerungssüchtige

Geister in der Kirche anwandten, um
dem Urtheile der Kirche sich zu entzie-

hen. Vielfach aufmerksam gemacht, daß

man es mit den vorliegenden Sätzen und

ihrem natürlichen Wortsinne, und nicht

mit seinen Privaterklärnngen zu thun

habe, konnte er zu keinem Widerrufe der

aufgestellten Säße bewogen werden, und

ihn traf sodann die kanonische Suspcn-

sion. — Einer feindlichen Bombe gleich

fiel diese Strafsentenz auf das Gebiet

der kirchlichen und politischen Bewegnngs-

Partei, und natürlich! — die Kriegser-

klärung gegen die Prinzipien der Demo-

kratie, die sich im kirchlichen Gebiete zu

setzen suchten, war damit ausgesprochen.

Der Kampf der Prinzipien, der nun er-

folgen mußte, wäre höchst segensreich und

wohlthätig geworden, indem die Grund-

sätze an dem Prüfsteine der Geschichte

und Wissenschaft gesichtet werden mußten,

und für alle Zukunft sodann zur Lehre

und Warnung dienen konnten. Aber die

bischöfliche Behörde war selber kein ge-

schlossenes Ganzes; in ihr hauste ein

zweideutiger Geist, der wie Janus mit
einem Doppelgesichte dem Bischöfe zu-

lächelte, während er mit der Mimik des

andern an die Bewegungspartei ihn

schimpflich verrieth >

» »

„Priester Al. Fuchs sollte nur, um

sich mit der Kirche auszusöhnen, einen

einfachen Widerruf unterzeichnen, worin

er, „um die Besorgnisse und Aergernisse

gut zu machen, die seiner Predigt wegen

in der Kirche entstanden" erklären sollte:

„daß er die Predigt gehalten und verfaßt

habe; daß die acht Sätze wörtlich aus

ihr herausgezogen; daß sie nach ihrem

natürlichen und wörtlichen Sinne mit
dem Glauben, der Verfassung und Dis-

ziplin der Kirche sich nicht vertragen;

daß er sie jetzt schon widerrufe und noch

öffentlich zu widerrufen bereit sei." Da-
mit wäre die ganze Unglücksgeschichte

beendigt gewesen

Statt aber den Ncchtsgang der Kirche

in seiner Sache zu verfolgen und dem

Vater der Christenheit die beklagte Schrift

zur Eulscheidung vorzulegen, wandte sich

der belangte Priester an die Staatsbe-

hörde, um bei ihr Schutz gegen vorgeb-

liehe Eingriffe der bischöflichen Behörde

in seine bürgerlichen Rechte zu suchen;

und damit hatte er die Schuld vollendet.

— Nicht nur sollte die Staatsgewalt
ihm ein Synodalgericht über das bischöf-

liehe Ordinariat zur Appellation auf-

stellen; sie sollte ihn bei Offizium und

Benefizium beschützen, seine Rechte als

Bürger und die Preßfreiheit gegen die

Eingriffe der Kuria handhaben.

Es war bisher unerhört in der Kirebe,

daß bei einer Uausg llllei et worum,
in welcher der Bischof schon gesprochen,

eine Appellation an ein Synodalgericht,
aus einfachen Geistlichen zusammengesetzt,

somit ein Rekurs vom höhern zum nie-

dern Richter statt finde, da nach dem

Concil von Trient die in der 25. Si-
tzung bezeichneten Synodalrichter keine

ordentliche, sondern nur eine vom Papst

in besondern Fälleu ihnen übertragene

Jurisdiktion haben; es sollte aber dieß

eine jeuer ueuen Gerichtsinstanzen in
der demokratischen Hierarchie sein, welche

von dieser Partei förmlich wieder zurück

verlangt wurde. Es war bisher noch

Niemanden in den Sinn gekommen, der

Kirche das Recht abznläugnen, einen

Priester seines Amtes zu entsetzen, der

von der Kanzel aus anders lehrte, als

die Kirche lehrt, der unberufen und

eigenmächtig eine auf völlig falschen

Prinzipien beruhende Kirchenreform ver-

kündet und auszuführen strebte und im

Herzen der Kirche ihre göttliche Einrich-

tung zu untergraben suchte; es war end-

lich das Recht der Kirche von Katholiken

bisher nicht bestritten, ingert ihrem Be-

reiche Schriften zu verbieten, welche Leh-

reu enthalten, die mit ihrem Glauben,

ihrer Verfassung und ihren Anstalten

und Gesetzen streiten; denn es ist eine

historische Thatsache, daß die Kirche seit

den ersten Zeiten verführerische Schriften,
die die Köpfe verwirren und die Herzen

verderben, verboten und den Gläubigen
untersagt hat; und schon das Naturrecht

gibt jeder Staatsgesellschaft die Befug-
niß, Schriften zu verbieten und ihre

Verfasser zu bestrafen, die das Grundge-
setz der Gesellschaft angreifen oder die

gesellige Ordnung, auf welche Art im-

mer, zu untergraben suchen. —
Alle diese Wahrheiten und Rechte aber,

so klar und einfach sie sind, wurden in
diesem Handel auf eine himmelschreiende

Weise theils geläugnet, theils verwirrt
und durch die unwürdigsten Sophistereien

verzogen.

Die Machthaber des Staates sahen

die Schwierigkeit ein, sich direkt in eine

rein dogmatische kirchliche Streitigkeit
einzulassen, und die Zurücknahme der

Strafsentenz von Staatswcgen bei dem

Ordinariate durchzusetzen; dieser Maß-
nähme hätte nothwendig der Untersuch

vorhergehen müssen, ob der Bischof in
diesem Falle ein ihm nicht zustehendes

Recht ausgeübt oder unrecht geurthcilt
hätte, und an diesen Untersuch hätten

sich wieder die wichtigsten Lebensfragen
des Katholizismus anknüpfen müssen.

Es blieb sonach nur eine indirekte Ein-
Mischung offen, oder der Weg zu V e-

pationen. — Die Abforderung des

Plazets für alle reingcistlichen Verord-

nungen und jene des Eides auf die neue

Verfassung, welche nun an den Bischof
und alle ausländischen Geistliche im Kan-
ion gestellt wurde, muß unter diese Nu-
brik gestellt werden Aber der Tod, der

allem Kampf ein Ende macht und dem

Verdienst zur gerechten Vergeltung hilft,
erlöste ihn durch Gottes gütige Fügung
von den ihm vorbereiteten Uebeln —

Der Tod des Fürstbischofs war das

Signal, den längst abgeschlossenen Plan
auszuführen, das Bisthnm St. Gallen erst

provisorisch zu erklären und endlich völlig
umzustürzen. Durch die Beschlüsse vom
28. Okt. 1833 und 19. Nov. wurde ein

rechtmäßiger mit dem römischen Stuhle
abgeschlossener Vertrag willkürlich gebro-
chen, — die rechtmäßige kirchliche Ge-

walt, die auf dem Domkapitel ruhte,
vernichtet — und vom Staate ans
ein Bisthumsverweser ernannt, der als
solcher, nach den einfachsten Grundsätzen
des katholischen Kirchenrechts, keinen
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Schatten von rechtmäßiger Jurisdiktion
besitzen kann. — Um viele geleistete

Dienste zu belohnen, erhob die Partei
des Tages den Herrn Zürcher*) aus

ans Menzingen zu diesem Amte, der dem

Rufe willig folgte, obgleich er vor der Wahl
des Kapitelsvikars öffentlich in der Si-
tzung erklärte, das Domkapitel dürfe keine

Rücksicht auf die Beschlüsse des katholi-
scheu Großen Raths vom 28. Okt. 1883
nehmen, sondern müsse sich »ach Eid,
Ehre und Pflicht an der Bisthumsbnllc
solange halten, bis der hl. Vater selbe

abgeändert haben würde."
» »

»

Greiths Urtheil über Herrn Zürcher
ist bezeichnend. Ueber diese räthselhafte

Persönlichkeit die — ohne es durch ihren
Geist verdient noch durch eigentliche Bos-

heit verschuldet zu haben — während

beinahe 3 Jahren der nominelle Mittel-
Punkt des sanetgallischen Schismas ge-

wesen, wollen wir zum Verständniß der

Sachlage einige Daten einschalten.

Als Graf Rudolph von Bnol-Schanen-

stein, Fürstbischof von Chur-St. Galle»,

am 23. Okt. 1833 gestorben war, wählte
das Domkapitel den Canonicus Jvh.
Nepomuk Zürcher von Menzingen zum
K a pitelsvik ar. Das sog. katholische

Großrathscolleginm aber, welches von

sich ans die Trennung St. Gallens von

Chnr und die Aufhebung des Domkapitels
decretirt hatte, cassirle die Ernennung
und wählte — denselben Herrn Zürcher
als „B i s t h n m s v e r w e se r " Um

„Kirche und Staat".gleichzeitig zufrieden

zu stellen, legte sich Zürcher aus eigener

Machtvollkommenheit den Titel eines

„Vica r s der Diöce s e St. G al-
l e n" bei, bekundete übrigens nicht un-

') ^ mssuro quo I'twmms avance v» âxv,

il llevivnt moins seeesible aux véritables

senlffnens Nu coeur, ciont la cbsleur pont
seul nous oonNuirs «lans lo rlroit cbomin so

la vie. Lke? la plupart ses bomines, mais

surtout cbeü ceux, que leur esracti-re porte
à l'orxueil, ce sentiment tìnit trop tût par
prenâl'L là plàL6 âs ìouk Ie3 àuìres.

à peu on no se plait plus que sans la so-

eiètè ses klatours ot on ost consult trop
tacitement à s'enorxueillir ses fausses isdos

et ses sömarekos inconséquentes, sans les-

quelles ceux-ci savent entrainer celui, qui
a consenti à âtre /ouek.

deutlich, daß er seine Jurisdiction von

der staatlichen Behörde ableite.

Inzwischen rief das „Kirchengesetz"

vom 15. Nov. 1834 das kaihol. Bewußt-

sein des St. Galler Volkes wach; im

darauf folgenden Monat begann der

Vetosturm gegen das Gesetz und alles,

was drum und dran hing; in allen Ka-

piteln circnlirtc eine bündige Adresse an
den «Vikar der Diözese", gegeil das „Re-
formationsgesetz" Fronr zu machen und

von Tag zu Tag wurde seine Stellung
mißlicher.

Mit Note vom 8. April 1835 be-

nachrichtigte der päpstliche Nuntius Herrn
Zürcher, daß der Papst den Domherrn

Io h. G e o r g B o s si zum Bischof von
Chnr-St. Gallen erwählt, somit Herr
Zürcher abzutreten habe. Allein das

katholische Großrathscolleginm protestirte
am 24. April (mit 82 gegen 19 Stim-
men) gegen jene Wahl und verlangte
Belastung Zürchers im Amte.

Inzwischen trat in Folge der Mai-
wählen 1835 ein Umschwung in St. Gal-
len ein; das neue kathol. Großrathscol-
leginm beschloß am 13. Juni mit 2/z

der Stimmen Anerkennung des Herrn
Bossi als zeitweiligen „Bisthnmsverwe-
sers von St. Gallen" und Zurücknahme
der Protestation vom 24. April.

Wurde auch dieser Beschluß vom all-
gemeinen Großen Rathe wieder annul-

lirt, so hatte doch das kathol. Großraths-
collegium durch sein Vorgehen das Hin-
derniß z» einer canonischen Regelung der

Diöcesanverhältnisse gehoben, so daß

Papst Gregor XVI. durch Consistorial-
decret vom 23. März 1836 auf den

Wunsch der Behörde eintrereu, die Treu-

nung St. Gallens von Chnr ausspre-
chen und den Dekan von Sargans, Joh.
Peter Mirer, zum apostolischen Vicar
von St. Gallen ernennen konnte. Da-
mit hatte das dreijährige Schisma sein

Ende erreicht und die Verbindung mit
dem Oberhaupte der Kirche war wieder

hergestellt. Herr Mirer aber wurde am
29. Jnni 1847 als erster Bischof der

Diöcese St. Gallen consecrirt und Pfarr-
Rector G r e i t h Dekan des Domkapi-
tels und Offizial des 79jährigen Bischofs.

Das Witd eines Wischofs,
gezeichnet von einem katholischen Staatsmanne.

^Eingesandt.)

Die Trauerrede, welche der neugewählte
hochwst. Bischof von St. Gallen am
Grabe seines Vorgängers gehalten hat,
ist ein ergreifend schönes und wahres
Bild des hochseligen Bischofs Dr. Greith.
Nicht geringeres Interesse beansprucht
ein zweites, ebenfalls von berufenster

Meisterhand gezeichnetes Bild des Ver-
einigten, das Ihren Lesern um so eher

vorgeführt zu werden verdient, als es

zugleich — mitten im erbitterten Kampfe,
welchen der „moderne Staat da und dort

noch gegen die Kirche führt — ein

F r i e d e n s b ild ist — ein herrliches

Bild, dessen Betrachtung und Stu-
dium wir besonders den „katholischen"
Staatsmännern Deucher, Vigier, Stock-

mar:c. empfehlen möchten. Wir meinen
die klassische Rede, mit welcher Herr
Landammann Jvh. Jos. Keel am 25. Mai
die Sitzung des kathol. Kollegiums von
St. Gallen eröffnet hat.

Herren Kollegienräthe!
Der kathol. Administrationsrath hat

Sie, Herren Kollegienräthe! nach Maß-
gäbe von Art. 7 der Uebereinkuuft des

kathol. Großrathskollegiums mit dem hl.
Stuhle vom 7. Nov. 1845 und Art. 3

des Regulativs, betreffend die Theilnahme
des kathalischen Kollegiums an der Bi-
schofswahl vom 18. Febr. 1846, nach

dem vorletzten Mittwoch, den 17. l. M.
erfolgten sel. Hinscheide des hochwst. Bi-
schofes Dr. Karl Johann Greith, auf
den heutigen Tag behufs Ausübung der

Ihrem Kollegium zustehenden Exklusive
bei der Wahl seines Nachfolgers zusam-

menberufen.

Ehe wir dieser geschäftlichen Pflicht
folgen, gestatten Sie, Herren Kollegien-

räthe! ein kurzes Wort der Erinnerung
an denjenigen, dessen irdische Hülle nach

der ewigen Ordnung der Dinge in das

frische Grab gestiegen, der aber nach dem

sinnigen Ausspruch eines pietätvollen

Verehrers „nicht gestorben" ist —, der

mitten unter uns in seinen Werken fort-
lebt. —

Es ist ein glückliches Vorrecht großer

und begnadeter Menschen, werklhätig im



vollen Kampfe des Lebens zu stehen und

zugleich dem Reiche des Idealen und

Ewigen nicht fremde zu werden. Diese

Einheit der Gnade, der Erkenntniß und

des Willens ist so recht die Signatur,
die uns in dem Charakter des Verewig-
ten entgegentritt. —

Eine tiefe, innige, in Gott versenkte

Frömmigkeit, welcher die zartesten Ge

Heimnisse der christlichen Mystik sich

offenbaren, eignete ihn zum priesterlichen

Diener Gottes; — der durchdringende

Geist, der mit der Schärfe der Wissen-

schaft Natur und Leben zergliedert und

auf ihre ewigen Prinzipien zurückführt,

wunderbar geeinigt, ergänzt und gesät-

tigt mit einer jugendfrischen edeln Phan-
tasie lenkte die Herzen seiner Hörer wie

Wasserbäche und machte ihn zum hervor-

ragenden Lehrer und Verkünder des

Wortes Gottes; — ein eiserner Wille,
herauszekeimt aus diesen Eigenschaften,

im Laufe der Jahre immer mehr geadelt

durch eine edle Mäßigung seiner selbst

und durch eine weise Würdigung der

Verhältnisse, machte ihn zum begeisterten

und streitbaren, aber auch zum wohlbe-

sonnenen und klugen Vorkämpfer der

Rechte und der Freiheiten der Kirche,

wie der Rechte und Freiheiten des

St. Galler Volkes. Wiederhallte nicht

eben dieser Saal von seinem warnenden

Worte: »sustitia kcnàmeulum re^no-
rum- und herrschte zwischen ihm und

unsern großen politischen Vorkämpfern
des katholischen Volkes, einem Baum-

garrner, dem Manne von Eisen, einem

Josef Müller, der unvergeßlichen Jo-
Haunes-Seele, einem Leonhard Gmür,
dem vielgewandtcn, schlagfertigen Poli
tiker, nicht stetsfort das innigste Ver-

ständniß!
Wir sind nicht berufen, dem Gelehr-

ten die Lorbeerblätter zu winden, die

ihm schon in früher Jugend als Commit-

tirter einer englischen Parlaments-Kom-

mission in der Vatican» der ewigen Noma

zufielen und die ihm später die ulma

mater Tübingens als Nuhmeskranz

aufs Haupt gelegt. Sie, meine Herren

Kollegienräthe! erfassen und würdigen

auch besser, als der Sprechende, den zart-

besaiteten Verfasser der „Mystik", den

beredten Apologeten der kathol. Lehre
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und Kirche, den verdienten Historiker der

alt irischen und St. Gallischen Kirche,
den Regenerator des St Gallischen Kir-
chengesanges und der Liturgie, den ernst-

besorgten Hirten seiner Diözese in den

mit seinem Herzblut geschriebenen Hir-
tenbriefeu und seiner UeZuIa lllei'i, und

wir schauen mit Ihnen auf zu ihm, als

dem ritterlichen Wortführer der schweiz.

Bischöfe gegen die rechtlose Unterdrückung

der Katholiken des Aargau und anderer

Gebiete unseres Vaterlandes. Ueberall

erweist er sich als der große Schüler

großer Lehrer — eines Gügler, eines

Oken, Baader und Sckelling, eines La-

cordaire und eines Josef Görres; als

der verständnißvolle, empfängliche Freund

tiefer Denker und edler, opferwilliger

Herzen, — eines Georg Ulber in der

stillen Klosterzelle des hl. Meinrad, eines

Segesser an den klassischen Ufern der

Wiege unserer schweizerischen Freiheit,
eines Hefele, des liebenswürdigen Lehrers

und Bischofs Würtembergs, der seligen

Lasaulx und Montalembert, unserer schon

genannten Müller, Baumgartner, Gmür
und Anderer.

Diese Namen führen uns wieder auf

den heimischen Boden. Hier galt sein

erster Kampf den Anwandlungen der

Auflehnung gegen kirchliche Ordnung und

Disziplin in den dreißiger Jahren in
eben dem Landkapitel, dessen Mitglieder
heute beim Abschlüsse seines Lebens —

welche Wandelung der Dinge — wegen

ihrer offenen und muthizen Vertheiln-

guug der katholischen Lehre und Kirche —

vor dem Untersuchungsrichter stehen. Der

lendenlahm gewordene Josephinismus,

dessen konsequenter und ausdauernder

Gegner der Selige war, — nichts war

ihm widerlicher als die wuchernde Maß-
losigkeil der modernen Siaatsomnipotenz

— serbelt ab und seine letzt gezeitigten

Früchte stehen in unsern St. Gallischen

Gesetzbüchern hoffentlich bald als abson-

derliche Antiquitäten.

Es folgten die mühevollen Bestrebnn

gen für die Errichtung des St. Gallischen

Bisthums mit seiner Konsolidiruug kath.

Interessen und kathol. Lebens, des Bis-
thums, das zugleich den praktischen Be-

weis seiner Toleranz gegen die versas-

sungsmäßig mitberechiigte evangelische

Kirche unseres Landes geleistet hat. —
Dem Oberhirten unserer Diöesze war

aber auch manch nagender Kummer und

Schmerz nicht erspart. Er sah den Fall
der kathol. Kantonsschule, die jetzt noch

im Herzen treuer Schüler fortlebt; er

sah die Schließung des pbilosophischen

Kurses, den er opfervoll gegründet und

dem erwartungsvoll und begeistert junge
Männer aus allen Theilen der Schweiz

zugeströmt waren; er sah die Zerlrüm-
mernng des Knabenseminars, des Kin-
des seiner Hoffnungen; er erlebte, wie

man nach mehr denn einem Jahrzehnt
gegenseitigen Verständnisses in die Ver-

fassung von 1861 Dinge hineiniuterpre-

tirte, die mit vollem Bewusstsein dersel-

beu ferne gehalten werden wollten; er

sah den Altkatholizismus die Ruhe der

Schweiz erschüttern und auch in unsere

Marken Wellen schlagen. Aber Eines

hieli seinen Muth ausrecht: der Glaube,

daß der Herr bei seiner Kirche bleibe,

und das Vertrauen auf die Schaar sei-

ner Priester, von denen auch nicht Einer
seine Treue brach. Nun mochte er sein

müdes Haupt zur Ruhe legen: ein gro-
ßes Werk war vollbracht: die Einigkeit
und Einheit zwischen dem Oberhirten,
seinen Priestern und seinem St. Galli-
sehen Volke. —

Doch genug! Gehen wir über zur
Ausübung jener Rechte, die uns hieher-

gerufen. Wir üben sie im Sinne und

Geiste des Katholiken, der weiß, daß es

keinen katholischen Bischof ohne Rom
und keine katholische Kirche ohne den hl.
Stuhl gibt; wir üben sie heute am Ge-

burtstage des Verewigten und nehmen
dies als ein Zeichen, daß im Heim-
gange des Einen die Erweckung seines

Nachfolgers liegt; daß wohl ein Ein-
zelncr stirbt, daß aber über den Epis-
copat mit dem römischen Papstthum,
daß über die katholische Kirche der Se-

geusgruß der Unvergänglichkeil gespro-

cheu ist. —

In dieser Einheit der Trauer und der

Freude, in diesem Rückblick auf den

Heimgegangenen und im Vorblick auf
Denjenigen, der uns heute gegeben wer-
den wird, — als ein tiefgefühltes Vulo
und ein vertrauensvolles àk — möchte



ich Sie bitten, sich von Ihren Sitzen zu

erheben! —
Ich erkläre die hemiqe Sitzung des

kathol, Kollegiums als eröffnet. —

Z>as Hriginat des Schenk'schen

Programmes.
(Eingesandt.)

Sollte mein letzter Artikel über das

Verhältniß des Schenk'schen Programmes

zu den „Project-Postulaten" seiner 1(1

Pädagogen dahin verstanden worden sein,

als wären Letztre die schlechtredigirte

Paraphrase des Scbenk'schen Programms
und dieses das Original: das wäre ein

großes Mißverständniß! Das Original,
an welches Herr Schenk und seine Ge-

hülsen sich halten, ist um 11 Jahre älter

und entstammt der Pariser Cauimimarden-

Negierung vom Jahr 1871. Um den

Lesern Ihres Blattes die außer»'deutlich

interessante Vcrgleichnng zwischen de»

Leistungen der Pariser Communarde»

von 1871 und unsern eidgenössischen Pä-

dagegen von 1882 zn ermöglichen, theile

ich hier ans dem Kreise der Erster» die

nachstehenden Dokumente mir.
-i, »

»

„Die Abgeordneten der Gesellschaft

/ cle I'billueiUicm nouvelle an die Com-

mnne von Paris.

„I» Erwägung, daß eine Republik

vor allem die Jugend zur Selbstregierung

vorzubereiten hat durch eine republikanische

Erziehung;

„In Erwägung, daß die Schulfrage

alle andern politischen und socialen Fra-

gen umfaßt und beherrscht, so daß ohne

Lösung der Schulfrage jede ernste und

dauerhafte Reform unmöglich ist —

„Verlangen die Unterzeichneten im

Namen der Freiheit, des Gewissens und

der Gerechtigkeit:

„Daß der religiöse oder dogmatische

Unterricht vollständig der Initiative
und dem freien Verfügeil der Familien

überlassen bleibe und darum sofort und

vollständig für beide Geschlechter ans

allen öffcnllichen Schulen und Lehran-

stalten entfernt werde;

„Daß in oicscn Unterrichts- und Er-

ziehnngshänsern an keinem Platze, welcher

^ den Blicken der Zöglinge oder des Pn-
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bliknms zugänglich ist, irgend ein Gc-

genstand des Cultus oder religiöses Bild
sich vorfinde, und keinerlei gemeinschaft-

liches Gebet verrichtet werde;
„Daß von den Schul- und Lehrer-

Prüfungen jede religiöse Frage vollständig
ausgeschlossen bleibe;

„Daß endlich die Lehr-Ordensgenossen-

schaflen nur mehr als freie Privatan-
stalten geduldet werden."

H »

Die 6 Delegirtcn (darunter drei Weibs-

bilder) wurden am 2. April 1871 von
den Häuptern der Commune in feierlicher

Audienz empfangen, ihre Eingabe Huld

vollst entgegengenommen und dieselbe un-
verzüglich als das Programm de r
Pariser-Commune erklärt.

H H
H

Das Volk von Paris scheint es je

doch mit der Entchristlichung der Schule
bei weitem nicht so eilig gehabt zu ha-
bcn wie die Pädagogen und Päda-
goginnen der Commune. Daher neue

Bekanntmachung des Unterrichtsministers
E. Vaillant vom 28. April 1871 : „In
„Anbetracht der großen Dringlichkeit,
„den Unterricht überall, wo dies noch

„nicht stattgefunden, zu laicisiren, er

„nennen wir als Specialcommissäre zur
„Erledigung dieser wichtige Frage die

„Bürger Andre, Dacosta, Manier, Nama

„und Sanglier."
Und 14 Tage später abermalige Be-

kanntmachnng im «.lournnl oMeiel- der

Commnnarden: „Bald wird der reli-
„giöse Unterricht aus den Schulen von

„Paris verschwunden sein. Immerhin
„zeigen sich noch in manchen Schulen

„Spuren und Erinnerungen von diesem

„Unterricht in der Gestalt von Cruci-

„fixen, Madonnen und dergl. Lehrer und

„Lehrerinnen sind verpflichtet, diese Ge-

„genstände, als der Gewissensfreiheit zu-
„wider, zu entfernen. Was etwa dar-

„unter aus kostbarem Metalle vorfindlich
„sein möchte, soll inventarisirt und der

„Münze abgeliefert werden."

Uno nochmals am 18. Mai: „Aus
„Mittheilung und Antrag der Dclega-
„>ion für den Unterricht wird beschlossen:

„Im Laufe von 48 Stunden soll ein

„Verzeichniß jener Lehranstalten aufge-

„nommen werde», die trotz der Befehle

„der Commune noch von Congregatio-

„nisten geleitet werden, und Tag für
„Tag sollen fortan die Namen jener

„Abgeordneten der einzelnen Stadtviertel,

„in welchen die Anordnungen der Com-

„mnne betr. ausschließlichen Laien-Unter-

„richt noch nicht durchgeführt sind, im

„Amtsblatt publicirt werden."

Die angedrohte Publikation fand nicht

gar manchen Tag statt: eine Woche

dranf, am 28. Mai wurde das Commu--

narden-Negiment mit sammt seinen Pä-
dagegen und ihrer „ausschließlichen Laien-

schule" über den Haufen geworfen. Im-
merhin mag es diesen Pariser-Commu-
narden zu einiger Satisfaction gereichen,

daß 11 Jahre später ihr Schnlprogramm
vom Unlerrichtsminister der schweiz. Eid-
genossenschaft repristinirt wird! —

Kirchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Solothurn Durch die Presse geht die

Notiz: „Von dem Fr. 285,890 beiragen-

den Kapital des Linderlegats stehen laut
Rechnung der .Hypothekarkasse des Kan-
tons Solothurn Fr. 14,089. 25 an ver-

fügbarcn Zinsen bereit. Dieselben sollen

(nicht dem, laut genau formulirtem letztem

Willen der Erblasserin, einzig berechtig-

tem Bischof von Basel, sondern)

den D i ö c e s a n st ä n d e n zur Verfü-

gung gestellt werden nach Maßgabe der

katholischen Bevölkerung, wie sie die

Volkszählung von 1880 ergab." — Un-
sere Verfassungen erklären: „das Eigen-
thum ist gewährleistet"; der Communist

sagt: „Das Eigenthum ist Dicbstahl";
Annexander aber lehrt: „Was unier ge-

wissen Umständen Diebstahl wäre, wird

Eigenthum, wenn ?c."

>-i Im „Anzeiger" beantwortet Herr
Pfarrer Joh. Fuchs von Kcstenholz

würdig und entschieden die Angriffe,
welche das „Volksblatt vom Jura",
resp. Herr Bezirkslehrer X. gegen den

„Bildungsfeind" gerichtet batte. Herr
Fuchs weist auf die Lehrbücher in der

Bezirksscl'ule, auf die pädagogischen Bit-
dungsqnellen der Bezirkslehrer (Dittes
u. dergl.) sowie auf gewisse antikaiholische

Aeußerungen einzelner Lehrer und schließt



chen Kircheiigesang im Sinne der cäci-

lianischen Bestrebungen wesentlich erhöht
wnrde. Wenn dem Klerus einmal das

Verständniß aufdämmern würde, daß die

Reform der Kirchen-Musik in erster
Linie eine liturgische und nicht eine

musikalische Frage ist, so würde die

Entschuldigung des alten Schlendrians
durch die Bemerkung: „Ich bin nicht

musikalisch! " keine neuen Auslagen mehr
erleben.

Nach Beendigung des Gottesdienstes

schritten die Mitglieder des Kapitels zur
Aufnahme der Candidate», wodurch die

Zahl der anwesenden Mitglieder auf 42

stieg. Dann erfolgte die Wahl des De-
kans. Im 2. Skrutininm ging hochw.

Hr. Sccretarius Thoman, Pfarrer in
Obersaxen, als Dekan des Kapitels ans

der Urne hervor, während hochw. Hr.
Commissarius Fontana durch Acclama-

tiou zum Leeretnrius OnMuIi ernannt
wurde.

Aus den Verhandlungen des Kapitels
ist hauptsächlich die Motion betreff eines

neu herauszugebenden Canlarium's für
die romanisch sprechenden Theile unseres

Kantons lebhaft zu begrüßen. Es ist

dies ein schon längst tiefgefühltes Be-

dürfniß und ein wesentlicher Faktor zur
Durchführung einer heilsamen Reform
in der Kirchenmusik. Hoffentlich werden

sich die richtigen Männer finden, um die

Motion des Jlanzer Kapitels baldigst in

Angriff zu nehmen und das Werk glück-

lich seinem Abschluß entgegenzuführen.

?int!

mit der ernsten, wohl auch anderwärts

nicht inopportunen Frage: „Müßten die

katholischen Geistlichen nicht Pflicht-
vergessen genannt werden, wenn sie

unter solchen Umständen katholischen El-
tern rathen würden, ihre Kinder in die

Bezirksschnle zu schicken?" —
>--i (Eingesandt.) Weil der, auch in

weitern Kreisen bekannte H. Major
Gaßmann in Biel, promotor liciei
des Altkatholicismns, ans sehr gewickti-

gen Gründen an der diesjährigen Pfingst-
synode zu erscheinen verhindert würd e,

glaubte H. Herzog die Abhaltung Letzt-

rer für einmal snspendiren zn sollen;
allein es wurde ihm sehr richtig bemerkt,

unter den Vorkämpfern des Altkatbolicis-
mus befände» sich immerhin noch Manche,

welche Herrn Gaßmann sehr w ü r-
d i g zur Seite stehen. Daher wurde die

in Aussicht genommene Synode wirklich

abgehalten und bei der Musterung manch

Einer bemerkt, der — nicht mehr da war!

Luzern. Der Große Rath hat letzten

Dienstag die Errichtung einer Pfarrei
E g o l z w i l-W a u w i l genehmigt nn-

ter den Bedingungen: Der Pfarrfond der

neuen Kirchgemeinde soll innert 5 Iah-
reu auf 36,000 Fr. erhöht und mit der

Kirchenbaute darf nicht begonnen werden,

bevor dem Regierungsrath der Ausweis

geleistet worden ist über Vorhandensein
eines angemessenen Baukapitals. Die

Kommission hätte gewünscht, daß vor

Ablösung der 964 Seelen zählenden Fi-
lialen Egolzwil und Wauwil von der

Mutterkirche Altishofen (2800 Seelen

mit Inbegriff der bisherigen Filialen)
die Summe des von der Mutter- an die

Tochterkirche auszuhändigenden Kirchen-

guts zuerst ermittelt worden wäre. Laut

Aktenlage werden sich die Unkosten der

Errichtung einer neuen Pfarrei auf min-

destens Fr. 144,000 belaufen (Fr. 60,000

Bankosten, Fr. 30.000 zur Beschaffung

des Mobiliars, Fr. 44,000 zur Vervoll-

ständigung des Pfarrfondes :c.) Bis jetzt

ist eine Summe vou Franken 54,950

gesammelt worden und zwar innert sehr

kurzer Zeit. Wenn die Sammlung mit

gleichem Eifer fortbetrieben wird und

mit gleichem Erfolge fortschreitet, so wird

die Gemeinde im Stande sein, die Ge-
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sammtkosten ohne allzuschwere Belastung
der gegenwärtigen und zukünftigen Gene-

ration zu ertragen; wenn aber sofort

mit Hast an die Erstellung der Kirchen

baute gegangen würde, ohne vorherige

gehörige Aenffnnng der nöthigen Bau-

Mittel, so könnte mit der Zeit sehr leicht

der finanzielle Ruin über die Gemeinde

hereinbrechen.

St. Gallen. Bei der Delegirtenver

sammlung des kantonalen Pinsvereins,
die letzten Sonntag in St. Gallen statt-

fand, hielt auch der hochwst. Bischof Au-

gnstin E g ger, ans Ansuchen des Prä-
sidinms, einen Vortrag und zwar über

die S o n u t a g s h e i l i g u u g und

wie die kathol. Vereine der Sonntagsent-

Heiligung entgegenwirken können.

« Von den zwei, unsern Lesern mit'
getheilten Artikeln der „Allg. Schw. Ztg."
über den hochwst. Bischof Greith hatte

der Erstere, wie die Redaction versickert,

einen Katholiken zum Verfasser, während
die darauf bezügliche Apologie nicht aus

katholischer Feder stammte. Das wun-
dert uns keineswegs. Von jeher haben

redliche überzeugungstreue Protestanten

über katholische Persönlichkeiten und Ver-

Hältnisse viel weniger schief geurthcilt,
als gewisse mit ihrem Glauben mehr

oder minder zerfallene Katholiken!

Kt. Graubiinden. (Corr.) Nach Ver-

lans von 4 Jahren traten in der Woche

vor Pfingsten die sogenannten großen
Kapitel wieder zusammen. Die Ka-

pitel „im Boden", „ob und unter dem

Stein" versammelten sich im Kloster

Katzis — den 22. und 23. Mai. Einen

Tag später trafen die Kapitel des Ober-

landes — Cads, Lugnetz und Gruob —
in Jlanz zusammen — eine seltene Er-
scheinung für die paritätische Stadt Jlanz,
wo den dortigen Katholiken erst in neue-

ster Zeit die Freude zu Theil wurde,
eine schöne katholische Kirche sich erheben

zn sehen.

Das große Kapitel in Jlanz wurde

am 23. Mai vom bischvfl. Delegate»,

hochw. Hrn. Commissarins Darms, er-

öffnet.

Am 24. Mai fand die kirchliche Feier

statt, welche durch eiuen ganz vorzügli-

Tcssin. Der Bundesrat!) hat den Ne-

knrs zweier Volkszählungsbeamten einer

tessinischen Gemeinde verworfen, die wegen

Mißbrauchs ihrer amtlichen Stellung
bei der Volkszählung vom 1. Dez. 1880
dem Strafrichter überwiesen worden. Sie
sind beschuldigt, mehr als 100 Personen,
welche erklärten, der katholischen Religion
anzugehören, gegen deren Willen in die

Rubrik „andere Confessionen" eingetragen

zu haben!

— Ueber den Stand der Bisthnms
frage äußert sich die natioualräthl. Ge-

schäflsprüfungscommission also: „Der
Große Rath hat im April abhin eine

Schlußnahme über die Bisthumsange-
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legenheit gefaßt. Ohne die Vcrfassnngs-

Mäßigkeit dee zwei letzten Artikel dieser

Schlußnahme, auf welche wir vor Allein
den Bundesrat!) verweisen müssen, zu

prüfen, hat Ihre Commission doch ge-

glaubt, dieser Angelegenheit eine besondere

Aufmerksamkeit schenken zu sollen. Seit
dem Vnndesbescblusse vom 22. Juli 1859,
der jeden auswärtigen Bisthumsverband
ans schweizerischem Gebiete aufgehoben,

hat Tessin keine geordnete Diöcesanver-

waltnng und harrt mit gerechter Un

geduld auf einen Entscheid, der diese

Verwaltung endgiltig regeln soll. Die

auf Bereinigung dieser Angelegenheit hin-
zielenden Schritte sind von zu specieller

Natur, als daß sie sich zur öffentlichen

Erörterung eignen würden. Ihre Eom-

mission konnte sich jedoch davon über-

zeugen, daß der Herr Bundespräsident

dieser wichtigen Angelegenheit alle Auf-
merksamkeil widmet, die sie verdient. Wir
hoffen, daß schon dieses Jahr eine Lösung

erfolgen werde."

Rom. Seit 1870 haben verschiedene

protestantische Secten hier gegen zehn

Kirchen oder Betsäle errichtet. Die Zahl
^ sämmtlicher Anhänger derselben wird in-

dessen nach durchaus zuverlässigen An-

gaben auf höchstens 350 Mitglieder ge-

rechnet. Die Waldeuser zählen der Jh-
rigen 70, die freien Baptisten mit 2

Betsälen 55, die strengen Baptisten nur

10, die episcopalen Methodisten 40,

die Wcsleyanischen Methodisten eine Ci-

vilgcmeinde von 60 und eine Militär-
gemeinde von 40, endlich die „freie ita-

lienische Kirche" 40, fünf andere Kirchen

sind ausschließlich für deutsche und eng

lische Fremde bestimmt.

Deutschland. Das „Amtsblatt für
die Erzdiöcese München-Freising", Nr. 12,

enthält folgende Diöcesannachricht: „Sa-
crilcgische Pontificalhaudlungen des Josef

Hubert Reinkens. In Folge speziellen

Auftrages Sr. erzbischöflichen Excellenz

hat das Ordinariat des Erzbisrhnms

München-Freising am 14. d. M. bezüg-

lich der beabsichtigten sacrilegischen Pcm-

tifikalhandlnngen des Josef Hubert Nein-

kens in der Haupt- und Nejidenzstadt

München bei dem königlichen Staats-

Ministerium des Innern für Kirchen-
und Schnlangclegenheiten Verwahrung

eingereicht."

Der erzbischöfliche Protest scheint dies-

mal Aussicht auf Erfolg zu haben. Die

altkatholiscbe Kirche am Gasteig in Mün-
cheu ist nämlich städtischen Patronates
und wurde 1872 durch einfache Versü-

gung des Magistrats den Altkathokiken

ausgeliefert. Nachdem seit den letzten

Wahlen die Majorität im Magistrate
katholisch ist, kann der damalige Will-
küract durch magistratische Verfügung
rückgängig gemacht und die Kirche am

Gasteig den Katholiken wieder zurück-

gegeben werden.

Wie man der „K. Vztg." mit-
theilt, wird die diesjährige Gcneralver-
sammlnug der katholischen Vereine Deutsch-
lands in der ersten Hälfte des Monats
September in Frankfurt tagen. Be-
kanntlich hat 1863 Frankfurt schon ein

Mal die Generalversammlung bei sich

gesehen. Obwohl die Kaiserstadt keine

katholische Stadt ist. zählt sie doch zahl-
reiche treue Katholiken, welche diese Ehre

zu würdigen wisien.

^ „Germania", das Organ des

katholischen Centrums, schrieb dieser Tage
in einem Leitartikel: „Das zu drei Vier-
teln katholische Bayern und das fast

ganz protestantische Mecklenburg,
das Eine im deutschen Süden, das An-
dere im Norde», Beide mit doch weit
abweichenden Verhältnissen nnd Lebens

bedingnngen, haben trotzdem in gleicher

Weise durch ungeheuere, im übrigen
Deutschland unerhörte Ziffern unehelicher
Geburten bewiesen, wohin die gesetzlichen

Erschwerungen des Heirathens führen.
Nur energische sittliche Einwirkung und

Belehrung seitens aller kirchlichen und

staatlichen und gesellschaftlichen Autori-
täten, die allerdings dann nicht in

Streit mit einander liegen dürfen,
sind gegen leichtsinnige Ehen aufzubieten,
und recht bald möchten wir auch zu
dieser Aufgabe die geschichtlich bewährte
Wirksamkeit b e r u f s st ä n d i s ch e r
O r g a n i s a t i o n e n in Geltung sehen,

welche die Vereinzelung der Individuen
aufheben, die S t a n d e s e h r e und den

Eifer, fortzukommen, heben und die

öffentliche Meinung gegen sittlich oder

wirthschaftlich leichtsinniges Heirathen in
hohem Grade kräftigen würden." —

^ Aus Baden wird berichtet:

„Mit dem Altkatholicismus geht es hier
reißend bergab. Hiezu hilft vor allem
die „moralische" Aufführung so vieler
Seelsorger dieser Sekte. Es hilft nichts,
daß Reinkens das „vaticanische System"
ein „die Menschheit marterndes System"
nennt — mit leeren Phrasen richtet er
nichts aus. Mit den Hirten für seine

wenigen Schäflein hat er kein Glück. Ein
Theil derselben lauft davon: Pfaffrath
wnroe Arzt in Düsseldorf, Gregorewitsch

verschwand spurlos. Ein anderer Theil
endete unglücklich: Klein in Stühlingen,
der heirathete und wegen eines Verbre-
chens gegen die Sittlichkeit in's Gefäng-
niß geführt wurde, entleibte sich selbst;
Pastor Hamp sprang in's Wasser, im

Irrenhaus starb Hosemann von Kostauz;
Pastor Lang in Fnrtwangen wurde als
Schwindler und Betrüger von Reinkens

entlassen. Vor ihrem Tode kehrten wie-
der in die katholische Kirche zurück:
Pfarrer Feig in Mahlberg, Pfarrer Ma-
zanec in Brenden; Schöpf und Saul-
dors büßt seine Jrrgänge in einem öfter-
reichischen Kloster. Es wird nicht lange
dauern und der letzte alikatholische Geist-
liche in Baden ist gewesen. Die Pro-
fessoren Langen und Menzel in Bonn
haben dem „Altkatholizismus" Lebewohl
gesagt, als die Geistlichen Weiber nahmen.
Dnren in Saarbrücken hat den geistlichen
Rock an den Nagel gehängt und Kopp
in Passau ist ein Privatmann geworden.
Blume in Säckingcn und Siemens in
Waldshut sind wieder katholisch; Propst
Suscinsky wurde protestantischer Predi-
ger. Die meisten noch funktionirenden
Pastoren, welche das „römische Joch"
unerträglich fanden, haben sich unter das

Ehejoch gebengt. Unter den vielen Bi-
belstellen hat ihnen besonders die eine

eingeleuchtet: „Es ist nicht gut, daß der

Mensch allein sei."
>—« In Eichstätt haben die kathol.

Schweizerstudenten ihrer Theilnahme am
Tode des hochwst. Bischofs von St. Gallen
durch einen feierlichen Trauergottesdienst
Ausdruck gegeben, und zwar am gleichen

Tage, wo auch die Kirchen des hl. Gallus
allerorts im Gebet und Opfer für den
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theuren Verstorbenen sich versammelten.

Im schwarzen Trauerkleide prangten
Altar und Chor. Das feierliche Requiem,
dem auch einige P>ofcssorcn der Academic

beiwohnten, und während welchem meh-

rere hl. Messen für den hochverdienten
Oberhlrien gelesen wurden, (unter An-
dern auch vom ho.bw. Domdekan Thal-
hofer) zeiebrirte der Regens Prunner.
„Alle, die hofften von der Hand des

schweizerischen „Ketleier" dereinstens zu
Priestern geweiht zu werden, versahen
entweder die liturgischen Dienste beim

hl. Opfer oder umstanden mit brennen-
der Fackel im friedlichen Kleide der Kirche
die Tumba. Auch die Mitglieder des

schweizerischen Studentenvercins waren
in eoi'poi'tZ erschienen. In würdevoller

Haltung, gesckmückt mit dem vom Trauer-
slor umhüllten festlichen Vereinsband

wohnten sie dem Gottesdienste bei. Die
erhebende Feier, ein Zeichen treuer An-
hä iglichkeit der Söhne an ihren Vater,
wird sicker für immer in ihrem Anden-
ken bleiben und der Vater wird seine

Sohne auch droben nicht vergessen. In
nn'.mnl'iu Rtoi'nu 6,'il snstns.»

Belgien. Der 13. Juni wird ein

Entsebeidungstag sein, da an demselben

die Ergänznngswahlen sür Senat und

Kammer stattfinden. In beiden Körper-
schaften hat sich die Hälfte der Mitglie-
der einer Renwahl zu unterziehen. Der
belgische Senat zäblt gegenwärtig 66

Mitglieder, von denen 36 liberal, 31

katholisch sind; von diesen findet für 22

Liberale und 11 Katholiken eine Neu-

wähl statt. Die Deputirtenkammer hat

augenblicklich 132 Mitglieder und zwar
74 Liberale und 58 Katholiken. 66 De-

putirte (48 Liberale und 18 Katholiken)
kommen in die Neuwahl. — Die glück-

lieh erzielte Eintracht der Katholiken gibt
alle Hoffnung auf Erfolg.

Bei der Expedition eingegangen:

Peterspfennig aus der Pfarrei
Homburg Fr. 25 —

Schwiindi-Kaltbad,
(Sarnen, Olitvalden.)

Diejenigen hochw. HH. Geistlichen, welche ge-

sonnen sind, diesen Sommer unser Etablissement

zu besuchen und den Gottesdienst zu besorgen

(gegen Remuneration), werden hiemit höflich er-
sucht, uns rechtzeitig über den Zeitpunkt ihres

Eintreffens berichten zu wollen. ^
Geschwister Kest-Aurch.

Kirchen - Drmitrn - Handlung
von Jos. Hüber, Kofsigrist in Luzern

empfiehlt sein Lager in allen Sorten Stoffen für Kirchnikleidcr und auch

fertigen Paramcntcn ; auch alle Sorten Kirchcnmctallgrsiissc. Stoffe, Para-
meinen und Metallgesässe sind von gar vielen Sorten und in großer Aus-
Wahl vorräthig. Reparaturen in obiges Fach eingehender Artikel werden

gerne und billig besorgt. 5" 5

Zur gest. Aeachtung!
Alle» ll. T. Abonnenten ans die in unserem Verlage erschienenen Li es e r »n gs - W c i ke:

Lusinger, .Leben Jesu', Kolkus und llrändle, .Klaubens- und Sitteulehre', Kühn, ,Noma',
Kohner, .Leben Wariä', un Nilschumi, .Leben der Keiligen Kottes', welche delmis Bezug
derselben mil Hern, I. Gemmi-Sturzencgger, Eotporiage-Buchhändter in St. Gallen,
in Verbindung gestanoen ob>r noch stehen, »no die nicht im Besitze eines vollständigen
Werkes sind, diene zu> Kenntnißnahme, das? wir von jetzt ab den Verkehr mit genannter
Firma abgebrochen habe n.

Wir wurden durch häufige von Herrn I. Gemmi in St. Galten hervorgerufene
von Seite der 'Abonnenten aber irrthnmlich an uns Lcrichtete Bcschweiden über mangelhaste
Bedienung zu dieser Maßregel veranlaßt.

Wir erlauden uns nun, jene 0. Abnehmer, welche im Besitze eines uuvollstän-
dige » Eremplars obiger Werke sind, hiemit aufmerksam zu machen, daß wir zur R a ch-

liescrung des Fehlende», auch in einzelne» Heslc», gegen die entsprechende Berechnung
derselben gerne bereit sind. Man beliebe sich deshalb unter genauer Angabe des Titels
eines bezogenen Werke« und der fehlende» H e fIn u m m e > n entweder direct an uns nach

Einsiedet» oder an eine anerkannt s v l i d e Buchhandlung in der Nähe des Wohnortes
zu wende», die dann unserseits wieder i» Stand gesetzt wird, die verlangten Hefte rasch und
ohne Preiserhöhung z» liescru.

Kinsteöelu, Mai l882.
Gebr. Karl <K Nikolaus Benziger.

Gtt!tlilM8 uml Denswn zum Cellist
bei der Pfarrkirche iu Appenzell.

H^enstonspreis, Zimmer inöegriffen, Jr. 4. — vis Jr. 4. 50.

Unterzeichneter empfiehlt bcini Herannahen der Saison sein günstig gelegenes,
gut eingerichlctes Gasthaus Uttd Pension allen Passanten und Kurgästen wieder
aufs Freundlichste.

ES wird sein Bestreben sein, durch schmackhaste Küche, ansmerksamc Bedienung
und reelle Getränke da« ibm bisher geschenkte Zutrauen auch fernerhin zu erhallen.
Täglich sind irische Molken, Knh- und Ziegenmilch ,n habe», und es

befindet sich in nächster Nähe deS Dorfes ein gegen Rheumatismus rühmlichst
bekanntes Bad»

Für das bisher in ausgezeichneter Weise geschenkte Zutrauen besten« dankend,
hofst er ans sernercn gütigen Zuspruch und zeichnet ergebenst

Appenzell, im Mai 1882.

27' Joh. A. Fuster, Gastgeber.

Kreuzwege iu Oelgemiilde.
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